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wenn eine konkrete Gefahr für die Gesundheit dargetan ist und nicht durch
besondere Modalitäten der Untersuchung mit Sicherheit ausgeschlossen werden

kann (was heute fast immer möglich ist).
Eine solche Gefährdung war im vorliegenden Fall in keiner Weise dargetan.

Dass die Mutter bei einer Bluttransfusion als Kind ein traumatisches
Erlebnis hatte, war vergeblich behauptet worden. Daraus kann nicht abgeleitet
werden, dem Kind drohe Ähnliches, und eine Blutentnahme ist nicht einer
Transfusion gleichzusetzen. Es war auch vorgebracht worden, die buddhistische

Religion der Mutter verbiete es ihr, eine Blutentnahme beim Kind
zuzulassen. Es kann aber nach den Ausführungen des Bundesgerichtes nicht auf
die Religion der Mutter oder des beschwerdeführenden Kindes ankommen.
Liesse man Ausnahmen von der Mitwirkungspflicht aus diesem Grunde zu, so
ergäbe sich schliesslich für die Angehörigen bestimmter Bekenntnisse ein
inhaltlich von den allgemeinen Regeln des Zivilgesetzbuches abweichendes
Vaterschaftsrecht. Dies kann nicht hingenommen werden. Es konnte bei dieser
Sachlage nicht gesagt werden, die angeordnete Blutentnahme sei unverhältnismässig.

Anthropologische Gutachten werden mit Rücksicht auf ihre weit geringere
Zuverlässigkeit heute nur noch als Ergänzungsbeweis in Zweifelsfällen
angeordnet (BGE 104 II 301; 101 II 16f.). (Urteil vom 15. Mai 1986) R.B.

Persönlich...

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Meines Wissens erscheint in dieser Ausgabe der ZöFzum ersten Mal ein Beitrag
in französischer Sprache (Übersetzung der neuen Richtsätze).

Es soll nicht bei dieser «Eintagsfliege» bleiben. In verschiedenen
freundschaftlichen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Romandie und
des Tessins wurde von den sprachlichen Minderheiten immer wieder der Wunsch

für einen engeren Kontakt über die Sprachgrenzen hinweg geäussert. U. a. wurde
die Anregung gemacht, in der ZöF von Zeit zu Zeit auch Informationen und
Grundsatzartikel in französischer Sprache zu veröffentlichen. Diesem Wunsch,
das ist die Auffassung der Geschäftsleitung wie des Redaktors, soll entsprochen
werden, denn unsere Zeitschrift erhalten auch sämtliche Mitglieder in der
Romandie wie in der italienischsprechenden Südschweiz.

Die Mehrsprachigkeit verlangt gerade von uns Deutschschweizern mehr denn

je Toleranz, die nicht nur am Nationalfeiertag, in Festreden gefeiert wird,
sondern vor allem im eidgenössischen Alltag zu praktizieren ist. Sonst besteht die
Gefahr, dass wir uns auseinanderleben. So beurteilt hoffe ich, liebe Leserinnen
und Leser, dass Sie für diese «Neuerung» in der Zeitschrift für öffentliche
Fürsorge freundeidgenössisches Verständnis aufbringen und sie auch billigen werden.

Mit freundlichen Grössen
Paul Schaffroth
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